
 

Landratsamt Wartburgkreis Bad Salzungen, 23.05.2017 
Dezernat II 
 
 

Beschlussvorlage 
KA 0544/2017 

 
 

Betreff: Überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 21100.95030 - 
Sanierungsmaßnahmen GS „Parkschule„ Bad Salzungen, Straße der 
Einheit 133 

 
 Beratungsfolge Sitzungstermin Sitzungsart Zuständigkeit 
 Kreisausschuss 12.06.2017 öffentlich Entscheidung 

 
 

I. Beschlussvorschlag 
 
 
Der Kreisausschuss des Wartburgkreises beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in der 
Haushaltsstelle 21100.95030 - Sanierungsmaßnahmen GS „Parkschule“ Bad Salzungen, 
Straße der Einheit 133 in Höhe von 47.500,00 €. Die Deckung erfolgt durch Abgang auf  
Haushaltsausgaberest aus der Haushaltsstelle 65000.96080 – Planungs- und Baukosten K7 
(Sättelstädt, Sondra einschließlich Ortslage Sondra) in Höhe von 47.500,00 €. 
 

 
II. Begründung 
 
 
Darstellung des laufenden Haushaltsansatzes: 
In der Haushaltsstelle 21100.95030 befindet sich derzeit ein Haushaltsausgaberest in Höhe 
von 100.800,00 €, wovon 30.943,44 durch Aufträge gebunden und 33.979,76 € verausgabt 
sind, sodass 35.876,80 € verfügbar sind. Diese Mittel werden für die Errichtung der Essens-
ausgabe im Speisesaal/Küche laut Vorgaben des Gesundheitsamtes und des Essensanbie-
ter der Grundschule „Parkschule“ benötigt.  
 
Erläuterung des Mehrbedarfs: 
Die sozialpädagogisch integrative Tagesgruppe (Trägerwerk soziale Dienste in Thüringen 
e.V.) befindet sich zurzeit im Ober-/Dachgeschoss des kommunalen Kindergartens Moor-
grund, Ortsteil Gumpelstadt. Die vorhandenen Räumlichkeiten entsprechen nicht mehr dem 
erforderlichen Raumbedarf.  
Aufgrund von zahlreichen Anmeldungen (Geburtenanstieg) benötigt die Gemeinde Moor-
grund die an die Tagesgruppe vermieteten Räume zur Selbstnutzung. 
In der Grundschule „Parkschule“ Bad Salzungen wurden geeignete Räumlichkeiten für die 
Tagesgruppe gefunden. 
Für die sozialpädagogischen Anforderungen der Tagesgruppe sind Umbauarbeiten an den 
derzeit schulisch genutzten Räumen (Klassen- und Unterrichtsräume) erforderlich. Dafür ist 
ein Budget in Höhe von 47.500,00 € dringend erforderlich.  
 
Darlegung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit: 
Um die dringend erforderlichen Umbaumaßnahmen haushaltsrechtlich absichern zu können, 
ist die überplanmäßige Ausgabe sachlich und zeitlich unabweisbar.  
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Erläuterungen zu/r deckenden Haushaltstelle/n: 
Die Baumaßnahme K7 (Sättelstädt, Sondra einschließlich Ortslage Sondra) kann aufgrund 
fehlender Fördermittelzusagen derzeit nicht umgesetzt werden, sodass weitere 47.500,00 € 
für die Sanierungsmaßnahme GS „Parkschule“ Bad Salzungen herangezogen werden kön-
nen. 
 
 
 
 
gez. Krebs      gez. Schilling 
Landrat      Erster Kreisbeigeordneter 
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